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Landkreis Wolfenbüttel
Die Landrätin

Sitzungsvorlage

 

Geschäftszeichen
IV/50

Datum
09.02.2026

Vorlage-Nr.
XIX-0657/2026
 

 

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit

Ausschuss für Soziales, Inklusion, Vielfalt und 
Arbeit

öffentlich 24.02.2026 Vorberatung

Kreisausschuss nicht öffentlich 16.03.2026 Vorberatung

Kreistag öffentlich 13.04.2026 Entscheidung

 
 

Betreff

Richtlinie über die Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen für Menschen mit Behinderung im
Landkreis Wolfenbüttel - Aufhebung der Richtlinie zum 31.05.2026

 
Beschlussvorschlag:
 
Die Richtlinie über die Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen für Menschen mit Behinderungen im 
Landkreis Wolfenbüttel wird mit Wirkung zum 31.05.2026 aufgehoben.
 

 
 

 

Aufwand/Auszahlung i. €

9.600,00
Produktkonto

3517000002.4318014
 Ergebnishaushalt

 Finanzhaushalt

Haushaltsjahr/e

2026

Mittel stehen
 

 zur Verfügung  nicht zur
      Verfügung

 nur bereit i. H. v. Euro
            

Deckungsvorschlag
      

 Mehrerträge/-einzahlungen bei

            

 Minderaufwendungen/-auszahlungen bei
            

   

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Präambel Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen  unterstützt    behindert

 Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung  unterstützt    behindert

Oberziel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt  unterstützt    behindert

Oberziel 2 Bildung und Kultur  unterstützt    behindert

Oberziel 3 Arbeit und Wirtschaft  unterstützt    behindert

Oberziel 4 Umwelt- und Klimaschutz  unterstützt    behindert

Oberziel 5 Mobilität und Infrastruktur  unterstützt    behindert
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Begründung:
 10

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 11.05.2015 die o.g. Richtlinie über die Gewährung von
Fahrtkostenzuschüssen für Menschen mit Behinderungen im Landkreis Wolfenbüttel
beschlossen.
 

15 Zum damaligen Zeitpunkt wurden Haushaltsmittel in Höhe von 70.000 € jährlich für die
Umsetzung der Richtlinie eingeplant. Im Rahmen der Einführung des Bundes-
teilhabegesetzes (BTHG) wurde mit § 83 Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX) eine
Anspruchsgrundlage geschaffen, die den Regelungen der Richtlinie größtenteils entspricht.
Vor diesem Hintergrund stellt die freiwillige Leistung im Rahmen o.g. Richtlinie eine

20 Doppelstruktur dar, auf die ohne weiteres verzichtet werden kann. Die eingeplanten
Aufwendungen können so in voller Höhe eingespart werden.
 
Vor diesem Hintergrund bittet die Verwaltung, dem Beschlussvorschlag wie beantragt
zuzustimmen.
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Im Auftrag
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Kuhlmann
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Anlagen:
 

40 Richtlinie über die Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen für Menschen mit Behinderung im 
Landkreis Wolfenbüttel vom 12.05.2015
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